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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.04.1989

Norm

ZPO §423

ZPO §500 IIa

ZPO §500 IIIa

ZPO §502 Abs4 HIV1

ZPO §505 Abs2

Rechtssatz

Kommt das Berufungsgericht, das davon ausging, gegen sein Urteil sei die Vollrevision zulässig, bei einer ihm vom OGH

aufgetragenen Urteilsergänzung zum Ergebnis, daß der Wert des Streitgegenstandes im Bereich der Grundsatzrevision

liegt, so muß neuerlich die Revisionsfrist abgewartet werden.
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